23. NOVEMBER 2023 - Gesetz zur Ermächtigung des Rechnungshofes zur Prüfung der Rechnungslegung der Abgeordnetenkammer und der dotationsberechtigten Einrichtungen und zur Unterstützung dieser Einrichtungen bei der Aufstellung der Haushaltspläne


(Belgisches Staatsblatt vom 27. März 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST POLITIK UND UNTERSTÜTZUNG


23. NOVEMBER 2023 - Gesetz zur Ermächtigung des Rechnungshofes zur Prüfung der Rechnungslegung der Abgeordnetenkammer und der dotationsberechtigten Einrichtungen und zur Unterstützung dieser Einrichtungen bei der Aufstellung der Haushaltspläne


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - Der Rechnungshof prüft jedes Jahr die Rechnungslegung der Abgeordnetenkammer und der mit der Abgeordnetenkammer verbundenen dotationsberechtigten Einrichtungen und erstellt darüber einen Bericht. Diese Prüfung bezieht sich auf die Ordnungs- und Rechtmäßigkeit der Ausgaben und Einnahmen der Kammer und der mit ihr verbundenen dotationsberechtigten Einrichtungen.


	Art. 3 - Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage von Belegen, einschließlich der Unterlagen mit den Beschlüssen zur Begründung der Einnahmen und Ausgaben.


	Art. 4 - Die Abgeordnetenkammer legt dem Rechnungshof spätestens am 31. Mai des Jahres x+1 einen Rechnungslegungsentwurf für das Jahr x vor. Der Rechnungshof übermittelt der Abgeordnetenkammer bis zum 30. September des Jahres x+1 seinen Bericht über die Rechnungslegungsprüfung. Die dotationsberechtigten Einrichtungen legen dem Rechnungshof spätestens am 31. Mai des Jahres x+1 einen Rechnungslegungsentwurf für das Jahr x vor.

	Die Rechnungslegung der Abgeordnetenkammer und der mit ihr verbundenen dotationsberechtigten Einrichtungen, die erstmals der Befugnis des Rechnungshofes zur jährlichen Prüfung ihrer jeweiligen Rechnungslegung unterliegt, ist die Rechnungslegung für das Rechnungsjahr 2023.


	Art. 5 - Der Rechnungshof kann sich jederzeit alle Unterlagen und Auskünfte jeglicher Art übermitteln lassen, die er zur Erfüllung seines Auftrags für erforderlich erachtet. Der Rechnungshof kann Prüfungen vor Ort vornehmen.


	Art. 6 - Der Rechnungshof berät die Abgeordnetenkammer in Bezug auf die Erstellung ihres Haushaltsplanentwurfs.


	Art. 7 - Die Abgeordnetenkammer kann den Rechnungshof mit der Durchführung eines Audits ihrer Verwaltung beauftragen. Dieser Antrag wird schriftlich an den Ersten Präsidenten des Rechnungshofes gerichtet.


	Art. 8 - In Artikel 43/1 § 1 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. März 2017, wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

	"In den allgemeinen Ausgabenhaushaltsplan des Staates wird zur Finanzierung der Arbeit des Ausschusses eine Dotation eingetragen.

	Der Ausschuss erstellt jährlich einen Haushaltsplanentwurf für seine Arbeit. Vom Rechnungshof unterstützt, untersucht die Abgeordnetenkammer die ausführlichen Haushaltsvorschläge des Ausschusses. Sie billigt sie und überwacht die Ausführung des Haushaltsplans des Ausschusses. Ferner untersucht und billigt sie die ausführliche Rechnungslegung.

	Der Ausschuss verwendet für seinen Haushaltsplan und seine Rechnungslegung ein Haushalts- und Kontenschema, das mit demjenigen der Abgeordnetenkammer vergleichbar ist."


	Art. 9 - In Artikel 259bis-22 des Gerichtsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 1998 und abgeändert durch das Gesetz vom 18. Juni 2009, wird § 2 wie folgt ersetzt:

	"§ 2 - In den allgemeinen Ausgabenhaushaltsplan des Staates wird zur Finanzierung der Arbeit des Hohen Rates eine Dotation eingetragen.

	Der Hohe Rat erstellt jährlich einen Haushaltsplanentwurf für seine Arbeit. Vom Rechnungshof unterstützt, untersucht die Abgeordnetenkammer die ausführlichen Haushaltsvorschläge des Hohen Rates. Sie billigt sie und überwacht die Ausführung des Haushaltsplans des Hohen Rates. Ferner untersucht und billigt sie die ausführliche Rechnungslegung.

	Der Hohe Rat verwendet für seinen Haushaltsplan und für seine Rechnungslegung ein Haushalts- und Kontenschema, das mit demjenigen der Abgeordnetenkammer vergleichbar ist."


	Art. 10 - Artikel 57 des Gesetzes vom 18. Juli 1991 zur Regelung der Kontrolle über die Polizei- und Nachrichtendienste und über das Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse, abgeändert durch das Gesetz vom 3. Mai 2003, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 57 - In den allgemeinen Ausgabenhaushaltsplan des Staates wird zur Finanzierung der Arbeit der Ständigen Ausschüsse eine Dotation eingetragen.

	Die Ständigen Ausschüsse erstellen jährlich einen Haushaltsplanentwurf für ihre Arbeit. Vom Rechnungshof unterstützt, untersucht die Abgeordnetenkammer die ausführlichen Haushaltsvorschläge der Ständigen Ausschüsse. Sie billigt sie und überwacht die Ausführung des Haushaltsplans der Ständigen Ausschüsse. Ferner untersucht und billigt sie die ausführliche Rechnungslegung.

	Die Ständigen Ausschüsse verwenden für ihren Haushaltsplan und für ihre Rechnungslegung ein Haushalts- und Kontenschema, das mit demjenigen der Abgeordnetenkammer vergleichbar ist.

	Die Vorsitzenden, die Mitglieder und die Greffiers der Ständigen Ausschüsse sowie der Generaldirektor des Enquetendienstes P und der Leiter des Enquetendienstes N genießen Postgebührenfreiheit für Dienstangelegenheiten."


	Art. 11 - In Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Januar 2014 zur Einrichtung einer Föderalen Kommission für Berufspflichten und zur Festlegung des Kodexes der Berufspflichten für öffentliche Vertreter wird Absatz 3 wie folgt ersetzt:

	"In den allgemeinen Ausgabenhaushaltsplan des Staates wird zur Finanzierung der Arbeit der Kommission eine Dotation eingetragen.

	Die Kommission erstellt jährlich einen Haushaltsplanentwurf für ihre Arbeit. Vom Rechnungshof unterstützt, untersucht die Abgeordnetenkammer die ausführlichen Haushaltsvorschläge der Kommission. Sie billigt sie und überwacht die Ausführung des Haushaltsplans der Kommission. Ferner untersucht und billigt sie die ausführliche Rechnungslegung.

	Die Kommission verwendet für ihren Haushaltsplan und ihre Rechnungslegung ein Haushalts- und Kontenschema, das mit demjenigen der Abgeordnetenkammer vergleichbar ist."


	Art. 12 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 23. November 2023


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Justiz und der Nordsee
P. VAN TIGCHELT

Die Staatssekretärin für Haushalt
A. BERTRAND

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

